
Friedhofssatzung der Ortsgemeinde Herchweiler 

vom 31.01.2020 

Der Ortsgemeinderat von Herchweiler hat auf Grund des§ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) sowie der§§ 2, Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG), alle in der je
weils geltenden Fassung, folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

1. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Friedhofszweck/Bestattungsanspruch
§ 3 Schließung und Aufhebung

2. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Ausführen gewerblicher Arbeiten

3. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 Allgemeines, Anzeigepflicht, Bestattungszeit
§ 8 Särge
§ 9 Grabherstellung
§ 10 Ruhezeit
§ 11 Umbettungen

4. Grabstätten

§ 12 Allgemeines, Arten der Grabstätten
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Urnengrabstätten
§ 15 Baumgrabfeld
§ 16 Ehrengrabstätten

5. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 17 Wahlmöglichkeit
§ 18 Allgemeine Gestaltungsvorschriften
§ 19 Besondere Gestaltungsvorschriften
§ 20 Errichten und Ändern von Grabmalen
§ 20a Verbot von Grabmalen aus Kinderarbeit
§ 21 Standsicherheit der Grabmale
§ 22 Verkehrssicherungspflicht für Grabmale
§ 23 Entfernen von Grabmalen

6. Herrichten und Pflege der Grabstätten

§ 24 Herrichten und Instandhalten der Grabstätten
§ 25 Vernachlässigte Grabstätten

7. Leichenhalle

§ 26 Benutzen der Leichenhalle

8. Schlussvorschriften

§ 27 Alte Rechte
§ 28 Haftung
§ 29 Ordnungswidrigkeiten
§ 30 Gebühren
§ 31 Inkrafttreten
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4. eine gewerbliche Tätigkeit entgegen § 6 auf dem Friedhof ausübt,
5. Umbettungen ohne vorherige Zustimmung vornimmt(§ 11),
6. die Bestimmungen über zulässige Maße für Grabmale nicht einhält(§ 19),
7. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale oder sonstige

Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verändert(§ 20 Abs. 1 und 3, 4),
8. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt(§ 23 Abs. 1),
9. Grabmale und Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält(§§ 21, 22 und 24),
10.Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmittel verwendet(§ 24 Abs. 7),
11.Grabstätten entgegen § 19 und § 24 gestaltet oder bepflanzt,
12.Grabstätten vernachlässigt(§ 25),
13.die Leichenhalle entgegen § 26 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-- EUR geahndet werden. Das Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24.5.1968 (BGBI. 1 S. 481) in der jeweils geltenden Fassung findet An
wendung.

§ 30 Gebühren

Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofs und seiner Einrichtungen sind die Ge
bühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu entrichten. 

§ 31 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 
15.10.2013 und alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 
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Herchweiler, den 31.01.2020

gez.
Sigrid Stolingwa
(Ortsbürgermeisterin)




